
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

310-4 Zivilprozessordnung (ZPO) 
 

1. Aktualisierung 2009 (1. Januar 2009) 
 
 
Die Zivilprozessordnung wurde durch Art. 1 Nr. 1 Buchstabe d und Nr. 14 des Gesetzes zur Verbesse-
rung der grenzüberschreitenden Forderungsdurchsetzung und Zustellung v. 30. Oktober 2008, BGBl. I  
S. 2122, mit Wirkung vom 12. Dezember 2008 wie folgt geändert: 
 

alt 
 

(Buch 11  Justizielle Zusammenarbeit in der 
Europäischen Union) 

-- 
 

neu 
 

(Buch 11  Justizielle Zusammenarbeit in der 
Europäischen Union) 

Abschnitt 6 
Europäisches Verfahren für geringfügige  
Forderungen nach der Verordnung (EG)  

Nr. 861/2007 
 

Titel 1 
Erkenntnisverfahren 

 
§ 1097  Einleitung und Durchführung des Ver-
fahrens 

(1) Die Formblätter gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 11. Juli 2007 zur 
Einführung eines europäischen Verfahrens für 
geringfügige Forderungen (ABl. EU Nr. L 199 
S. 1) und andere Anträge oder Erklärungen 
können als Schriftsatz, als Telekopie oder nach 
Maßgabe des § 130a als elektronisches Doku-
ment bei Gericht eingereicht werden. 

(2) Im Fall des Artikels 4 Abs. 3 der Verord-
nung (EG) Nr. 861/2007 wird das Verfahren 
über die Klage ohne Anwendung der Vorschrif-
ten der Verordnung (EG) Nr. 861/2007 fortge-
führt. 
 
§ 1098  Annahmeverweigerung auf Grund der 
verwendeten Sprache 

Die Frist zur Erklärung der Annahmeverwei-
gerung nach Artikel 6 Abs. 3 der Verordnung 
(EG) Nr. 861/2007 beträgt eine Woche. Sie ist 
eine Notfrist und beginnt mit der Zustellung 
des Schriftstücks. Der Empfänger ist über die 
Folgen einer Versäumung der Frist zu beleh-
ren. 
 

§ 1099  Widerklage 
(1) Eine Widerklage, die nicht den Vorschrif-

ten der Verordnung (EG) Nr. 861/2007 ent-
spricht, ist außer im Fall des Artikels 5 Abs. 7 
Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 861/2007 als 
unzulässig abzuweisen. 



 

 

    
 

(2) Im Fall des Artikels 5 Abs. 7 Satz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 861/2007 wird das Verfah-
ren über die Klage und die Widerklage ohne 
Anwendung der Vorschriften der Verordnung 
(EG) Nr. 861/2007 fortgeführt. Das Verfahren 
wird in der Lage übernommen, in der es sich 
zur Zeit der Erhebung der Widerklage befunden 
hat. 
 
§ 1100  Mündliche Verhandlung 

(1) Das Gericht kann den Parteien sowie ih-
ren Bevollmächtigten und Beiständen gestat-
ten, sich während einer Verhandlung an einem 
anderen Ort aufzuhalten und dort Verfahrens-
handlungen vorzunehmen. § 128a Abs. 1 Satz 2 
und Abs. 3 bleibt unberührt. 

(2) Die Bestimmung eines frühen ersten 
Termins zur mündlichen Verhandlung (§ 275) 
ist ausgeschlossen. 
 
§ 1101  Beweisaufnahme 

(1) Das Gericht kann die Beweise in der ihm 
geeignet erscheinenden Art aufnehmen, soweit 
Artikel 9 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 861/2007 nichts anderes bestimmt. 

(2) Das Gericht kann einem Zeugen, Sach-
verständigen oder einer Partei gestatten, sich 
während einer Vernehmung an einem anderen 
Ort aufzuhalten. § 128a Abs. 2 Satz 2, 3 und 
Abs. 3 bleibt unberührt. 
 
§ 1102  Urteil 

Urteile bedürfen keiner Verkündung. Die 
Verkündung eines Urteils wird durch die Zu-
stellung ersetzt. 
 
§ 1103  Säumnis 

Äußert sich eine Partei binnen der für sie 
geltenden Frist nicht oder erscheint sie nicht 
zur mündlichen Verhandlung, kann das Gericht 
eine Entscheidung nach Lage der Akten erlas-
sen. § 251a ist nicht anzuwenden. 
 
§ 1104  Abhilfe bei unverschuldeter Säumnis 
des Beklagten 

(1) Liegen die Voraussetzungen des Artikels 
18 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 861/2007 
vor, wird das Verfahren fortgeführt; es wird in 
die Lage zurückversetzt, in der es sich vor Er-
lass des Urteils befand. Auf Antrag stellt das 
Gericht die Nichtigkeit des Urteils durch Be-
schluss fest. 

(2) Der Beklagte hat die tatsächlichen Vo-
raussetzungen des Artikels 18 Abs. 1 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 861/2007 glaubhaft zu machen. 



 

 

    
 

Titel 2 
Zwangsvollstreckung 

 
§ 1105  Zwangsvollstreckung inländischer Titel 

(1) Urteile sind für vorläufig vollstreckbar 
ohne Sicherheitsleistung zu erklären. Die 
§§ 712 und 719 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 707 sind nicht anzuwenden. 

(2) Für Anträge auf Beschränkung der 
Zwangsvollstreckung nach Artikel 15 Abs. 2 in 
Verbindung mit Artikel 23 der Verordnung (EG) 
Nr. 861/2007 ist das Gericht der Hauptsache 
zuständig. Die Entscheidung ergeht im Wege 
einstweiliger Anordnung. Sie ist unanfechtbar. 
Die tatsächlichen Voraussetzungen des Arti-
kels 23 der Verordnung (EG) Nr. 861/2007 sind 
glaubhaft zu machen. 
 
§ 1106  Bestätigung inländischer Titel 

(1) Für die Ausstellung der Bestätigung 
nach Artikel 20 Abs. 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 861/2007 ist das Gericht zuständig, dem die 
Erteilung einer vollstreckbaren Ausfertigung 
des Titels obliegt. 

(2) Vor Ausfertigung der Bestätigung ist der 
Schuldner anzuhören. Wird der Antrag auf 
Ausstellung einer Bestätigung zurückgewie-
sen, so sind die Vorschriften über die Anfech-
tung der Entscheidung über die Erteilung einer 
Vollstreckungsklausel entsprechend anzuwen-
den. 
 
§ 1107  Ausländische Vollstreckungstitel 

Aus einem Titel, der in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union nach der Verordnung 
(EG) Nr. 861/2007 ergangen ist, findet die 
Zwangsvollstreckung im Inland statt, ohne 
dass es einer Vollstreckungsklausel bedarf. 
 
§ 1108  Übersetzung 

Hat der Gläubiger nach Artikel 21 Abs. 2 
Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 861/2007 
eine Übersetzung vorzulegen, so ist diese in 
deutscher Sprache zu verfassen und von einer 
in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union hierzu befugten Person zu erstellen. 
 
§ 1109  Anträge nach den Artikeln 22 und 23 
der Verordnung (EG) Nr. 861/2007; Vollstre-
ckungsabwehrklage 

(1) Auf Anträge nach Artikel 22 der Verord-
nung (EG) Nr. 861/2007 ist § 1084 Abs. 1 und 2 
entsprechend anzuwenden. Auf Anträge nach 
Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 861/2007 ist 
 



 

 

    
 

§ 1084 Abs. 1 und 3 entsprechend anzuwen-
den. 

(2) § 1086 gilt entsprechend. 
 

 
 


